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Gutachtennr. :_______________________________ 
 

Auftraggeber/ Anspruchsteller:                               Anspruchsgegner/ Schädiger:
Name: _______________________________________ 

Straße: _______________________________________ 

Wohnort: _______________________________________

 

Kennzeichen:      _______________________________________ 

Vers.-Schein-Nr./ 
Schadennummer: _______________________________________ 

zuständige  
Versicherung: _______________________________________                              

 

Der Auftraggeber betraut hiermit das Ingenieurbüro Weisser (nachstehend: Sachverständiger) mit der Erstellung 
eines/r Schadengutachtens/ Beweissicherungsgutachtens/ Wertermittlung. 
Dem Auftraggeber ist bekannt, daß die Erstellung des Gutachtens kostenpflichtig ist und daß er für die dadurch 
entstehenden Kosten in voller Höhe (also einschließlich Mehrwertsteuer) aufzukommen hat. 
 
Unbeschadet der eigenen Zahlungsverpflichtung des Auftraggebers tritt dieser zur Sicherheit aller mit der 
Erstellung des Gutachtens verbundenen Gebührenansprüche (einschließlich Mehrwertsteuer) in einem ihm 
zustehenden Schadenersatzanspruch- gleich aus welchem Rechtsgrunde- gegen den Unfallverursacher, den 
Halter des Fahrzeuges und die zur Regulierung verpflichtete Haftpflichtversicherung endgültig an den 
Sachverständigen ab.  
Der Sachverständige darf von dieser Sicherungsabtretung erst Gebrauch machen, wenn sich der Auftraggeber 
mit seiner Zahlungsverpflichtung im Verzuge befindet oder wenn der Auftraggeber, respektive die zuständige 
Versicherung, endgültig und ernsthaft die Bezahlung verweigert hat. 
 
Unabhängig von dieser Sicherungsabtretung weist der Auftraggeber die zur Regulierung Verpflichteten an, die 
Auszahlung des Schadenersatzanspruches erstrangig bis zur Höhe der Sachverständigengebühren an den 
Sachverständigen vorzunehmen. 
 
Um die Regulierung zu beschleunigen, bittet der Auftraggeber den Sachvertändigen, das Original des Gutachtens 
direkt an die zuständige Haftpflichtversicherung zu übersenden und eine Abschrift der Kostenrechnung 
beizulegen (bitte streichen, falls nicht gewünscht). 

 

_________________________________ ________________________________

(Ort), den (Datum)          Auftraggeber/ Anspruchsteller 
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A U F T R A G
zur Erstellung eines Schadengutachtens und Sicherungsabtretung


